
Der Bürgerservice der  
Kreisstadt Siegburg 
 

Informiert 
 

 

Was ist beim Umzug alles zu tun? 
 

1. Diese Stellen sollten Sie über ihren Umzug informieren! 
 

- Versicherungen 

- ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice (GEZ) 

- Finanzamt 

- Banken 

- Kindergeldkasse 

- Zeitschriftenabos etc.   
 

2. Fahrzeug ummelden 
 

Ziehen Sie innerhalb des Rhein-Sieg-Kreises um, so ist es verpflichtend Ihre Fahrzeugpapiere beim 

Bürgerservice oder beim Straßenverkehrsamt ändern zu lassen.  
 

Bei einem Zuzug in den Rhein-Sieg-Kreis erfolgt die Änderung nur bei der hiesigen Kreisverwaltung 

(Kaiser-Wilhelm-Platz 1, 53721 Siegburg). 
 

3. Nachsendeantrag 
 

Den Nachsendeantrag können Sie bei der hiesigen Postfiliale stellen (Holzgasse 4-20, 53721 
Siegburg). 
 

4. Versorgungsbetriebe (Wasser, Strom, Gas und Fernheizung) verständigen! 
 

Halten Sie am alten und am neuen Wohnsitz den jeweiligen Zählerstand rechtzeitig fest. In Siegburg 

ist die Firma Rhenag AG (Bachstraße 3, 53721 Siegburg), für alle Fragen der Energieversorgung 

zuständig. 
 

5. Schornsteinfeger und Müllabfuhr benachrichtigen! 
 

Insbesondere für Eigenheimbesitzer gilt dieser Hinweis! Für die Abfallversorgung in Siegburg ist die 

RSAG (Pleiser Hecke 4, 53721 Siegburg) zuständig. 

 
 

 

Öffnungszeiten Bürgerservice: 

Montag   8.00 – 18.00 Uhr   Telefon:  02241/102-0                   

Dienstag, Donnerstag 8.00 – 15.30 Uhr   E-Mail:  buergerservice@siegburg.de 

Mittwoch   geschlossen   Fax:  02241/102-237                  

Freitag   8.00 – 12.30 Uhr                 

Samstag   10.00 – 13.00 Uhr 

               

 

Sachbearbeiter/innen:  
 

Frau Heuchemer  Frau Dammig  Herr Gemünd 
Frau Bous   Frau Blaeser  Herr Frisicaro       

Frau Saylan    Frau Hürter  Herr Sayhoo   
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